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Gesamtbeurteilung Monitoringbericht, Zusammenfassung und FAR 

 
Nach der Verifizierung sind die Gesuchsunterlagen komplett und korrekt und werden durch Belege 
gestützt. Sie wurden gemäss den BAFU Vorlagen erstellt. 
 
Es handelt sich um das erste Monitoring nach der erneuten Validierung, es wird die Standardmethode 
nach dem Anhang 3a der CO2-Verordnung angewendet. 
 
Relevante Änderungen gegenüber der erneut validierten Projektbeschreibung sind: 

• Der Parameter WVNeff in der Projektbeschreibung wird durch den Parameter WVFW,y ersetzt. 
Grund ist eine Inkonsistenz. Der (ursprüngliche) Parameter WVNeff beschreibt die absoluten 
Wärmeverluste im Fernwärmenetz. Zur Plausibilisierung wird aber der relative Verlust (in %) 
definiert. Um dem gerecht zu werden wurde der relative Verlust (in %) neu als WVFW,y 
bezeichnet und entsprechend definiert. 

 
Im Projekt gibt es wesentliche Änderungen aufgrund der bisher niedrigeren als erwarteten 
Investitionen. Detaillierte Begründungen liegen vor, es handelt sich teilweise um günstigere 
Bedingungen als ursprünglich angenommen, aber auch um Verzögerungen bei Teilprojekten, die nun 
umgesetzt werden.  
 
Bericht und Anhang beschreiben insgesamt 3 FARs aus der letzten Verfügung vom 16.11.2021 und 
10 neue Befunde: 

• 0 Aufforderungen zu Erklärungen (Clarification Request, CR) 
• 10 Aufforderungen zu Korrekturmassnahme (Corrective Action Request, CAR) 
• 3 zu prüfende Punkte aus der letzten Verfügung 
• 0 Aufforderungen zu zukünftigen Abklärungen/Anpassungen (Forward Action Request, FAR) 

Alle Befunde wurden zufriedenstellend zu einem Abschluss gebracht inkl. der drei FARs. Die Forward 
Action Requests (FAR) werden nicht weitergeführt, sie sind in der erneuten validierten 
Projektbeschreibung aufgenommen. 
 
Die Verifizierungsstelle bestätigt hiermit, dass das folgende Projekt mithilfe des Monitoringberichts, 
aller notwendigen zusätzlichen Dokumente gemäss Anhang A1 und der Anlagenbesichtigung gemäss 
den Vollzugs-Mitteilungen UV-13152 (7. aktualisierte Ausgabe, Januar 2021) und UV-20013 des BAFU 
verifiziert wurde: 
 
0115 Wärmeverbund Luzern AG / Projekt Rontal 

 
Die Evaluation des Projekts hat folgende Emissionsverminderung ergeben: 
 

 [t CO2eq] Bemerkung 

Insgesamt erzielte Emissionsverminderung  2021: 5’698 
2022: 5’045 

 

Davon Emissionsverminderungen die laut Abschnitt 
3.2 besonders zu berücksichtigen sind  

- - 

Emissionsverminderungen die von der 
Verifizierungsstelle zur Ausstellung empfohlen 
werden 

2021: 5’698 
2022: 5’045 

 

  

 
2 www.bafu.admin.ch/uv-1315-d 
3 www.bafu.admin.ch/uv-2001-d  
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1 Angaben zur Verifizierung 

1.1 Verwendete Unterlagen 

Version und Datum der Projekt-
/Programmbeschreibung 

Version 07 
13.08.2021 

Version und Datum des 
Validierungsberichts 

V2, 02.07.2021 

Version und Datum des 
Monitoringberichts 

Version 1 vom 17.07.2023 

Verfügung Eignungsentscheid: 
Datum 

14.09.2021 

Ortsbegehung: Datum Ein Besuch vor Ort fand am 20.10.2022 statt. Gesichtet wurde 
die Wärmeabgabe bei Renergia (Besuch im Zusammenhang 
mit dem Projekt 0181 vom gleichen Gesuchsteller). 
Bei der Erstverifizierung fand am 15. Mai 2017 eine 
Besprechung vor Ort statt. 

Verwendete Liste der 
abgabebefreiten Unternehmen: 
Stand 

«2023.06.22_Liste_abgabebefreite_Unternehmen_inkl. 
EHS.xlsx» 

 
Weitere verwendete Unterlagen, auf denen die Verifizierung beruht, sind in Anhang A1 des Berichts 
aufgeführt. 
 
 
1.2 Vorgehen bei der Verifizierung 

Ziel der Verifizierung 

Folgende allgemeinen Ziele wurden bei der Verifizierung verfolgt:  
1. Prüfung, ob die nachgewiesenen Emissionsverminderungen die Anforderungen von Art. 5 

CO2-Verordnung erfüllen 
2. Prüfung, ob Angaben zum tatsächlich umgesetzten Projekt vollständig und konsistent sind 
3. Prüfung der korrekten Erhebung und Darstellung aller relevanten Daten gemäss 

Monitoringkonzept  
4. Prüfung der während des Monitorings verwendeten Messeinrichtungen (Protokolle von 

Kalibrierung und Wartung) 
5. Prüfung, dass die verwendeten Technologien, Anlagen etc. dem Monitoringkonzept 

entsprechen 
6. Prüfung der Berechnung der tatsächlich erzielten Emissionsverminderung 
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Beschreibung der gewählten Methoden 

Die SGS hat die vom BAFU vorgegebenen aktuellen Checklisten und Vorlagen für Inländische 
Kompensationsprojekte verwendet und diese falls zweckdienlich mit spezifischen Hinweisen ergänzt. 
Folgende Aspekte wurden mittels der Dokumentationen und Aufzeichnungen sowie Gespräche mit 
relevanten Mitarbeitern geprüft: 

1. Beurteilung von Umsetzung und Betrieb des Projekts bezüglich Übereinstimmung mit den Angaben 
in der Projektbeschreibung: Die nachstehenden wichtigen Aspekte des umgesetzten Projekts 
werden insbesondere bei der Erstverifizierung auf Übereinstimmung mit den Angaben in der 
Projektbeschreibung hin überprüft. Die Verifizierung listet allfällige Abweichungen detailliert auf. 

2. Überprüfung der Prozesse zur Erzeugung, Aggregation und Erfassung der Monitoringparameter: 
Die Prozesse müssen den Vorgaben in der Projektbeschreibung folgen. Abweichungen sollten 
identifiziert und detailliert dargestellt werden. 

3. Überprüfung von Messinstrumenten, Messpraxis und Kalibrierungsvorgaben auf Übereinstimmung 
mit den Vorgaben der Projektbeschreibung und des Monitoringkonzepts. Die Messung muss 
möglichst präzise vorgenommen werden. Je grösser der Einfluss eines Parameters auf die 
berechnete Emissionsverminderung ist, desto genauer muss die Prüfung der Einhaltung der 
Vorgaben bezüglich Messinstrumente, Messpraxis und Kalibrierung sein. 

Eine Liste der begutachteten Dokumente befindet sich im Anhang A1. 
 
Beschreibung des Vorgehens / durchgeführte Schritte 

1. Erhalt erster Draft Monitoringbericht 2021 
2. Besuch vor Ort am 20.10.2022 
3. Entscheid die Jahre 2021 und 2022 zusammenzulegen seitens Gesuchsteller 
4. Dokumentenreview und Vorbereitung der Prüfung beider Jahre 
5. Verifizierung mittels Verifizierungscheckliste 
6. Div. Video-Audits und Telefonate mit Herrn Eggerschwiler (Gesuchsteller) zur Bereinigung der 

Befunde 
7. Verfassen des Berichtes 
8. Technisches Review 
9. Qualitätssicherung 

 
Beschreibung des Vorgehens zur Qualitätssicherung 

Die SGS-interne Begutachtung der Berichte (Review) erfolgt durch Fachexperten und Qualitäts-
verantwortliche, die beim BAFU als solche registriert sind. Dabei wird technischen und formellen 
Aspekten Rechnung getragen. 
 
 

1.3 Unabhängigkeitserklärung 

Der vom BAFU zugelassene interne oder externe Fachexperte der Stelle übernimmt für das vom 
BAFU als Validierungs-/Verifizierungsstelle zugelassene Unternehmen SGS Société Générale de 
Surveillance SA die Verifizierung dieses Projekts 0115 Wärmeverbund Luzern AG / Projekt Rontal. 
 
Das Unternehmen sowie der zugelassene Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Verifizierungsstelle (VVS) bestätigen, dass sie – abgesehen 
von ihren Leistungen im Rahmen der Validierung/Verifizierung – von den betroffenen Organisationen 
(insbesondere vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und den Betreibern der einzelnen 
Projekten, sofern es sich um ein Programm handelt) sowie deren Beratern unabhängig sind (vgl. VoMi 
VVS, Kap. 4.1). 
 
Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, verpflichtet sich die VVS dazu: 
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· keine Projekte oder Programme zu validieren oder Monitoringberichte zu verifizieren, an deren 
Entwicklung5 sie beteiligt war; 

· bei der Validierung oder Verifizierung eines Projekts oder eines Programms keinen Fachexperten, 
Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen einzusetzen, der in irgendeiner Form an 
der Entwicklung desselben Projekts beteiligt war; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der 
Verifizierung einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der Validierung des Projekts oder 
Programms beteiligt gewesen ist; 

· keinen Fachexperten, Qualitätsverantwortlichen oder Gesamtverantwortlichen bei der Validierung 
einzusetzen, der in irgendeiner Form bereits an der letzten Verifizierung des Projekts oder 
Programms beteiligt gewesen ist; 

· keine Validierungen und Verifizierungen für Auftraggeber durchzuführen, für die sie an der 
Entwicklung vom gleichem Projekttyp beteiligt war6; 

· keine Projekte oder Programme für Auftraggeber zu validieren oder zu verifizieren, für die sie eine 
Beratung oder ein Audit bei der Festlegung von Zielen im Bereich der CO2-Abgabebefreiung 
durchgeführt7 oder für die sie eine Beratung im Rahmen der EnergieSchweiz-Plattform PEIK 
durchgeführt hat8; 

· die betroffenen Organisationen im Rahmen der Validierung und Verifizierung nicht zu beraten, 
sondern eine unabhängige Prüfung der Unterlagen durchzuführen. Insbesondere dürfen die 
betroffenen Organisationen nicht derart beraten werden, dass die Menge an anrechenbaren 
Emissionsverminderungen systematisch maximiert wird. 

Die VVS stellt sicher, dass auch der beauftragte Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der 
Gesamtverantwortliche sowie die von ihm mandatierten externen Fachexperten die vorangehenden 
Anforderungen erfüllen. 

Der Fachexperte, der Qualitätsverantwortliche und der Gesamtverantwortliche der Validierungs-/Veri-
fizierungsstelle bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie – abgesehen von ihren Leistungen im 
Rahmen der Validierung/Verifizierung – vom Auftraggeber der Validierung/Verifizierung und seinen 
Beratern unabhängig sind. 
 
 
 
1.4 Haftungsausschlusserklärung 

Haftungsfragen regelt die SGS mit den Vertragspartnern in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). 
 
 

 
5 Explizit, aber nicht abschliessend gelten die Erstellung von Gesuchsunterlagen sowie die Beratung von Erstellern von 
Gesuchsunterlagen als Beteiligung an der Entwicklung. Die Erstellung eines Monitoringberichts gilt ebenfalls als Entwicklung. 
6 Beispielsweise darf ein Unternehmen keine Validierung eines Projekts A des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x 
durchführen, wenn es bereits das Projekt B des Projekttyps 1.1 für den Auftraggeber x entwickelt hat. Das Unternehmen dürfte 
hingegen ein Projekt C des Projekttyps 7.1 für den Auftraggeber x validieren. 
7 Dies betrifft Unternehmen, die mit oder ohne einen Vertrag mit der EnAW oder der act Beratungsleistungen bei der Festlegung 
von Zielen im nonEHS-Bereich erbringen. 
8 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/pe k  
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/Programmbeschreibung eingegeben hat, bzw. 
Änderungen zum Gesuchsteller sind nachvollziehbar 
und ausreichend begründet. 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der 
Projekt-/Programmbeschreibung sind im Monitoring-
bericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) 
dokumentiert und nachvollziehbar beschrieben 
(Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 
soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft 
werden). 

 x CAR2 

2.3.7 FARs aus dem Eignungsentscheid oder letzten 
Verfügung zur Bescheinigung der erzielten 
Emissionsverminderungen sind in Kapitel 1.2 des 
Monitoringberichts vollständig aufgeführt (Hinweis: 
Die inhaltliche Korrektheit der FARs soll in den 
jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

 x  

 
Die Projekteingabe erfolgte gemäss den Vorgaben des BAFU. Es wurde eine aktuelle Vorlage für den 
Monitoringbericht benutzt. Zum Deckblatt wurden keine Befunde erstellt. 
 
Die CAR1 wurde gestellt, weil ursprünglich im Monitoringbericht teilweise noch die Frage gestellt 
wurde, ob die Inhalte, den Inhalten aus dem letzten Monitoring entsprechen. Zwischenzeitlich wurde 
jedoch eine Revalidierung durchgeführt. Daher wurde die Frage neu gestellt und das Kreuz an der 
entsprechenden Stelle angebracht. 
 
Mit der CAR2 wurden die Daten in der Tabelle im Kapitel 1.1 des Monitoringberichts korrigiert. Die 
Kreditierungsperiode ist nun korrekt vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 angegeben. 
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A2 Frageliste zur Verifizierung  

 
Clarification Request (CR) 

keine 
 
Corrective Action Request (CAR) 

CAR 1 Erledigt  x 

2.3.1 Das Gesuch basiert auf den für das Projekt/ Programm relevanten Grundlagen 
(Rechtsgrundlagen, Mitteilung und ergänzende Dokumente). 

Frage (20.03.2023) 
Teilweise wird im Monitoringbericht noch die Frage gestellt, ob die Inhalte, den Inhalten aus dem 
letzten Monitoring entsprechen. Zwischenzeitlich wurde jedoch eine Revalidierung durchgeführt. 
Prinzipiell sollen die Fragen auf den Inhalt des validierten und verfügten Projektberichts 
referenzieren. Entsprechend ist dann auch das Kreuz zu setzen. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Der Monitoringbericht wurde diesbezüglich überprüft und angepasst 

Fazit Verifizierer 

Nach der Anpassung ist nun klar, dass sich die Änderungen auf den Vergleich gegenüber der 
neuen Projektbeschreibung beziehen. Der Befund ist somit erledigt. 

 
 

CAR 2 Erledigt  x 

2.3.6 Die Angaben zu allen Anpassungen gegenüber der Projekt-/Programmbeschreibung 
sind im Monitoringbericht (Kapitel 1.1 des Monitoringberichts) dokumentiert und 
nachvollziehbar beschrieben (Hinweis: Die inhaltliche Korrektheit der Anpassungen 
soll in den jeweiligen thematischen Blöcken geprüft werden). 

Frage (27.04.2023) 
Zur Tabelle im Kapitel 1.1: Die 4te Monitoringperiode geht von 01.01.2021 bis 31.12.2022, bitte 
Jahr anpassen. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Wurde korrigiert 

Fazit Verifizierer (28.04.2023) 

Die Anpassung wurde korrekt vorgenommen, der Befund ist somit erledigt. 
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CAR 3 Erledigt  x 

3.2.1 Beantragte und zugesprochene Finanzhilfen für Finanzierung sowie „nicht 
rückzahlbaren Geldleistungen von Bund, Kantonen oder Gemeinden zur Förderung 
erneuerbaren Energien, der Energieeffizienz oder des Klimaschutzes“ bei welchen 
eine Wirkungsaufteilung notwendig ist13, sind ausgewiesen (Beitragshöhe und 
Herkunft) und mit Dokumenten im Anhang A4 des Monitoringberichts belegt. 

3.2.3 Die Angaben zu erhaltenen Finanzhilfen (inkl. KEV) stimmen mit den Angaben zu 
Finanzhilfen in der Projekt-/Programmbeschreibung (Erstverifizierung nach einer 
Validierung) bzw. im letzten Monitoringbericht überein. Allfällige Abweichungen sind 
in der entsprechenden Tabelle nachvollziehbar beschrieben, begründet und 
angemessen. 

Frage (27.04.2023) 
Bitte hier das korrekte Kästchen ankreuzen. Da der Anhang 3a angewendet wird, entfällt der 
Nachweis der geförderten Anschlüsse. Damit sind Finanzhilfen grundsätzlich «nicht relevant». Die 
Kantone kennen jedoch 2 Typen von Fördermassnahmen: 

- M07: Anschluss an ein anerkanntes Wärmenetz 
- M18: Neubau/Erweiterung Wärmenetz und Wärmeerzeugungsanlage 

Bei der Anwendung des Anhangs 3a sind die Massnahmen M07 inkludiert, nicht aber die M18. Bitte 
Fragen Sie beim Kanton nach, nach welcher der beiden obigen Massnahmen die Anschlüsse an 
den Wärmeverbund gefördert werden. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Der Kanton fördert explizit den Anschluss an ein Wärmenetz 
(https://uwe.lu.ch/themen/energie/Foerderprogramme/Anschluss an ein Waermenetz), also eine 
Fördermassnahme des Typs M07. 

Fazit Verifizierer (28.04.2023) 

Auf der Webseite des Kantons (https://uwe.lu.ch/-
/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Foerderprogramm/faq web foerderprogramm Anschlus
s Wrmenetz V1 WVBetreiber.pdf) steht explizit, dass Doppelförderungen ausgeschlossen sind, 
wenn die Berechnung der Emissionsverminderungen nach der Standardmethode gemäss 
Anhang 3a der CO2-Verordnung durchgeführt wird. Somit liegt die Bestätigung des Kantons vor, 
dass keine Wirkungsaufteilung aufgrund der kantonalen Förderung durchgeführt werden muss. 

Der Befund ist erledigt. 
 
 
  

 
13 Vgl. Vollzugs-Mitteilung UV-1315, Tabelle 4 
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CAR 4 Erledigt  x 

3.2.4 Das Projekt/Programm hat Schnittstellen zu Unternehmen, die von der CO2-Abgabe 
befreit sind. Die Unternehmen sind mit ihrer Adresse aufgelistet und idealerweise die 
damit verbundenen Emissionsverminderungen separat ausgewiesen. 

Frage (21.04.2023) 
Durch die Neuaufgleisung des Monitorings fehlen nun die Angaben der Postleitzahlen und Ort der 
Wärmeabnehmer, bitte ergänzen, damit die Prüfung der CO2-abgabebefreiten Unternehmen 
erfolgen kann. 

Antwort Gesuchsteller (29.04.2023) 

PLZ und Ort der Abnahmestellen wurde in der Bezügerliste im Anhang A6.1 ergänzt. 

Fazit Verifizierer 

Bei den aufgeführten Postleitzahlen und Orten werden keine Übereinstimmungen zwischen BAFU-
Liste und Wärmebezügerliste gefunden. Der Befund kann geschlossen werden. 

 
 

CAR 5 Erledigt  x 

3.2.5 Die Angaben zu den anderweitigen Doppelzählungen entsprechen derjenigen in der 
Projekt-/Programmbeschreibung (Erstverifizierung nach einer Validierung) bzw. dem 
letztem Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden 
Tabelle nachvollziehbar beschrieben, begründet und angemessen. 

3.2.6 Die Massnahmen zur Vermeidung von Doppelzählungen aufgrund anderweitiger 
Abgeltung des ökologischen Mehrwerts werden entsprechend umgesetzt bzw. 
allfällige Abweichungen sind in der entsprechenden Tabelle nachvollziehbar 
beschrieben, begründet und angemessen.  

3.2.7 Die Massnahmen ermöglichen die effektive Vermeidung von Doppelzählungen 
aufgrund anderweitiger Abgeltung des ökologischen Mehrwerts. 

Frage (27.04.2023) 
Bitten nehmen Sie im Kapitel 3.3 den Text aus der Projektbeschreibung, Kapitel 2.3 auf, damit wird 
der «Spezialfall» von KEV und Branchenvereinbarung der VBSA klar ersichtlich beim Lesen des 
Monitorings. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Text wurde ergänzt. 

Fazit Verifizierer 

Das Kapitel 3.3 wurde nun ergänzt, der Befund kann geschlossen werden. 
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CAR 6 Erledigt  x 

3.3.4 Die Formeln zur Berechnung der erzielten Emissionsverminderungen14 entsprechen 
den Angaben im Monitoringkonzept der Projekt-/Programmbeschreibung bzw. dem 
letztem Monitoringbericht. Allfällige Abweichungen sind nachvollziehbar begründet 
und angemessen. 

3.3.5 Wenn es Änderungen in den Formeln gab: Die neuen Formeln zur Berechnung der 
erzielten Emissionsverminderungen sind korrekt und ermöglichen eine möglichst 
genaue oder konservative Abschätzung der erzielten Emissionsverminderungen. 

Frage (27.04.2023) 
Die Formeln zur Wirkungsaufteilung, resp. die Berechnung der KEV-Mindestanforderungen werden 
anders dargelegt als in der Projektbeschreibung, Kapitel 5.2.2. Bitte stellen Sie die Formeln so dar, 
wie in der Projektbeschreibung. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Wurde im Kapitel 5.2.2 angepasst 

Fazit Verifizierer 

Formeln passten mit der Projektbeschreibung überein. Dadurch, dass sie in der letzten 
Überarbeitung mit Text ergänzt wurden, ist nun klar, weshalb die Mindestanforderungen erfüllt 
werden und weshalb der Faktor FKEV eins entspricht und keine Wirkungsaufteilung (KVA) 
durchgeführt werden muss. Der Befund ist somit erledigt. 

 
 

CAR 7 Erledigt  x 

3.3.9 Alle dynamischen Parameter (aus den Formeln zur Berechnung der 
Emissionsverminderungen) sind vollständig aufgeführt und belegt (Datenquelle/Beleg 
in Anhang A5) 

3.3.11 Jeder neue oder geänderte (neu gegenüber Projekt-/Programmbeschreibung resp. 
letztem Monitoringbericht) dynamische Parameter ist vollständig dokumentiert und 
korrekt erhoben (Angaben zur Beschreibung, Wert, Einheit, Datenquelle, 
Erhebungsinstrument/Auswertungsinstrument, Beschreibung Messablauf, 
Kalibrierungsablauf, Genauigkeit der Messmethode, Messintervall und 
Verantwortliche Person sind ausgefüllt).  

3.3.12 Allfällige Abweichungen zum Monitoringkonzept der Projekt-/Programmbeschreibung 
bzw. dem letztem Monitoringbericht sind nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (27.04.2023) 
Es sind viel mehr dynamische Parameter aufgeführt als in der Projektbeschreibung. Sollten 
tatsächlich mehr als in der Projektbeschreibung benötigt werden für das Monitoring, so geben Sie 
dies bitte in der Tabelle im Kapitel 1.1 an. Ansonsten bitte überflüssige dynamische Parameter 
löschen. 

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Parameterliste wurde angepasst 

Fazit Verifizierer 

Nach wiederholten Runden wurde die Parameterliste nun entsprechend dem Projektbeschrieb 
erstellt. Der Befund kann nun geschlossen werden. 

 
14 Betrifft Projekt- und Referenzemissionen sowie Emissionsverminderungen. Dies gilt auch in den folgenden Punkten. 
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CAR 8 Erledigt  x 

3.3.14 Jeder Parameter, der zur Plausibilisierung von Messwerten verwendet wird, ist 
vollständig und dokumentiert (Angaben zur Beschreibung, Wert, Einheit und 
Datenquelle sind ausgefüllt). 

Frage (27.04.2023) 
Gemäss Projektbeschreibung sind 2 Parameter zu plausibilisieren. Im Monitoringbericht ist im 
Kapitel 4.3.3 nur einer der beiden Parameter aufgeführt. Der andere ist in einem anderen Kapitel. 
Bitte nehmen Sie beide Parameter im Kapitel 4.3.3 auf. 

Antwort Gesuchsteller (13.07.2023) 

Gemäss Projektbeschreibung V07 vom 13.08.2021 ist ein Parameter zu plausibilisieren (WVNeff), 
dieser sollte im Bereich bis 15% liegen. Zur Berechnung dieses Parameters werden gemäss 
Projektbeschreibung die Werte Wneu,i,y und Weinspeisung,y benötigt. Der Wert Wneu,i,y wird in Kapitel 
5.3.2 beschrieben, der Wert Weinspeisung,y im Kapitel 5.3.3. Im Monitoringbericht wird genau das 
umgesetzt. 

Bei dieser Plausibilisierung ist uns eine Inkosistenz aufgefallen. WVNeff wird in der 
Projektbeschreibung als Weinspeisung,y - Wneu,i,y definiert mit der Einheit MWh. Die Plausibilisierung 
beruht hingegen auf dem realtiven Wert in %. Um diese Inkonsistenz zu beheben wird der 
Wärmeverlust (in%) neu als WVFW,y bezeichnet und entsprechend definiert. 

Fazit Verifizierer 

Was der Gesuchsteller schreibt, ist alles korrekt.  

1. Es handelt sich um ein Parameter, der zu plausibilisieren ist und für den es 2 weitere Parameter 
für die Berechnung braucht. Alle Werte liegen im Monitoringbericht korrekt vor. 

2. Weiter hat der Gesuchsteller eine Inkonsistenz gefunden, die er bereinigt hat. Nun wird der 
Parameter umbenannt und der Wärmeverlust in Prozent (und nicht mehr in MWh) angegeben 
damit er plausibilisiert werden kann (rund 15% ist plausible). 

Der Befund ist erledigt. 
 
 

CAR 9 Erledigt  x 

3.3.19 Die Verantwortlichkeiten zur Datenerhebung und -archivierung entsprechen den 
Angaben in der Projekt-/Programmbeschreibung (Erstverifizierung nach einer 
Validierung) bzw. im letzten Monitoringbericht und sind verständlich beschrieben. 
Allfällige Abweichungen sind nachvollziehbar begründet und angemessen. 

Frage (27.04.2023) 
Gegenüber der Projektbeschreibung fehlt die Beschreibung der Verantwortlichkeiten zur Erhebung 
der Basisdaten der einzelnen Abnehmer. Bitte nehmen Sie dies im Monitoringbericht wieder auf. 

Antwort Gesuchsteller (13.07.2023) 

Der Verantwortliche für die Erhebung der Daten der einzelnen Abnehmer ist im Monitoringbericht im 
Kapitel 4.5 in Abschnitt «Verantwortlichkeiten und institutionelle Vorrichtungen zur Datenerhebung» 
aufgeführt. 

Fazit Verifizierer 
Der Pasus wurde wieder aufgenommen. Zudem wurde der Abschnitt zu «Verantwortlichkeiten und 
institutionelle Vorrichtungen zur Qualitätssicherung» ergänzt. Der Befund ist erledigt. 
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CAR 10 Erledigt  x 

3.5.1 Die Angaben zu den bisher erzielten Emissionsverminderungen und ex-ante 
erwarteten Emissionsverminderungen sind pro Kalenderjahr ausgewiesen.  

Frage (27.04.2023) 
Die ex-ante Emissionsverminderungen sind aus der Projektbeschreibung der erneuten Validierung 
zu entnehmen. Bitte passen Sie die Zahlen in der Tabelle im Kapitel 6.1 des Monitoringberichts 
entsprechend an.  

Antwort Gesuchsteller (28.04.2023) 

Die Zahlen wurden angepasst. 

Fazit Verifizierer 

Was angepasst wurde sind die erwarteten Emissionsverminderungen ab dem 24.09.2021. Für die 
Zeit davor (01.01.2021) liegen keine ex-ante Werte vor. 

Weiter sind auch die Zahlen in der Spalte erwartete Emissionsverminderungen mit KEV-Aufteilung 
zu korrigieren. Gemäss Projektbeschreibung sind diese identisch mit denjenigen ohne KEV-
Aufteilung. 

Antwort Gesuchsteller (14.07.2023) 
Jahreswert für 2021 wird gemäss den Angaben in der überarbeiteten Projektbeschreibung der 
Revalidierung wie folgt neu berechnet: geplante Abgabemenge (ohne Neubauten) = 30'858 MWh 
mit EF_WV = 0.22 toCO2/MWh ergibt 30'585 x 0.22 = 6'789 to CO2. 
Die Emissionsverminderung mit und ohne KEV-Aufteilung wurde korrigiert. 

Fazit Verifizierer 
Es wurden alle Anpassungen korrekt vorgenommen. Was noch fehlt sind: 
Im Monitoringbericht 
1. Ein Hinweis in der Tabelle, wie die erwarteten Emissionsverminderungen 2021 erhoben wurden  
2. Angaben zu den Abweichungen in der letzten Spalte der Tabelle im Kapitel 6.1. Bitte ergänzen 

Sie diese noch. 
3. Da im Jahr 2022 die Abweichungen über 20% (negativ) liegen, bitte das Kreuz entsprechend 

setzen bei der Eingangsfrage im Kapitel 6 des Monitoringberichts. 
Im Monitoringexcel, Reiter «Monitoring», Zeilen 41 und 42 
4. Auch hier sollten die korrekten ex-ante Emissionsreduktionen nachgetragen werden (bitte bis 

ins Jahr 2024 korrigieren). 

Antwort Gesuchsteller (17.07.2023) 
Zu 1.  Berechnung der Werte für 2021 und 2024 wurden unterhab der Tabelle ergänzt 
Zu 2. Bericht korrigiert 
Zu 3. Begründung unterhalb der Tabelle ergänzt (Punkte 4 und 5) 
Zu 4.  Die korrekten Werte wurden ergänzt. Berechnung gemäss Projektbericht unter 
Berücksichtigung von FKEV und auf das ganze Jahr aufgerechnet. 

Fazit Verifizierer 
Allen Punkten wurde nachgekommen, der Befund ist somit erledigt. 
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Forward Action Request (FAR) die im verifizierten Monitoringbericht berücksichtigt werden 

mussten und deren Umsetzung  

FAR 1 (M20) Erledigt  x 

3.2.2 Das Projekt/Programm erhält die kostenorientierte Einspeisevergütung KEV15.  

Frage (16.11.2021) 
Ab dem 01.01.2018 ist die energetische Mindestanforderung in der Referenzentwicklung aufgrund 
der Beiträge aus der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) zu berücksichtigen. 
Kehrrichtverbrennungsanlagen (KVA) welche die KEV erhalten und einen Wärmenutzungsgrad von 
65% oder mehr haben, können maximal 50% der Wärme der KVA Bescheinigungen erhalten. Die 
Mindestanforderungen der KEV sind unabhängig davon zu berücksichtigen. (Siehe Newsletter 10 
der Geschäftsstelle Kompensation) 

Antwort Gesuchsteller (26.06.2023) 
Der Wärmenutzungsgrad wird gemäss Vorgabe im Kapitel 5.2.2 des Monitoringberichtes berechnet. 
Im Anhang A6.1 im Reiter KEV werden Wärmenutzungsgrad (WN) und Stromnutzungsgrad (SN) 
aufgeführt (aus den Quellen A5.1 und A5.2). Daraus errechnet sich die Mindestanforderung KEV. 
Da diese Mindestanforderungen alleine durch den Wärmebezug von PePa erreicht werden und der 
maximale Wärmenutzungsgrad von 65% noch (lange) nicht erreicht werden ist der Abschlagsfaktor 
KEV = 1.0. Der Wärmenutzungsgrad war schon bisher immer weit innerhalb der 
Anforderungsgrenzen 

Fazit Verifizierer 
Die Anforderungen wurden geprüft und sind sowohl im Monitoringexcel als auch im 
Monitoringbericht dargelegt. Der Befund ist somit geschlossen. 
Die FAR wird nicht weitergeführt, da diese Überprüfung Bestandteil der erneut validierten 
Projektbeschreibung ist und somit jährlich im Monitoring überprüft wird. 

 
 

FAR 2 (M20) Erledigt  x 

3.3.13 Die Genauigkeit der Messmethode für jeden neuen dynamischen Parameter ist 
angemessen.  

Frage (16.11.2021) 
Die Plausibilisierung der verkauften Wärmemenge mit der Wärmemenge, die an den gesamten 
Wärmeverbund abgegeben wird, soll jährlich durchgeführt werden und im Monitoringbericht im 
Kapitel 4.3.3 aufgenommen werden. 

Antwort Gesuchsteller (13.03.2023) 
Die entsprechenden Bezugsmengen ab Renergia werden in Anhang A6.1 aufgeführt. Die Mengen 
stammen aus den Rechnungen der Renergia. Das Resultat wird jeweils im Kapitel 4.3.3 des 
Monitoringberichtes aufgeführt. 

Fazit Verifizierer 
Diese FAR ist mit der neuen Projektbeschreibung erledigt, denn sie sieht vor, dass die Netzverluste 
zur Plausibilisierung gehören. Die Plausibilisierung wird im Kapitel 4.3.3 des Monitoringberichts 
thematisiert. Die FAR wird geschlossen und nicht mehr weitergeführt. 

 
 
  

 
15 Vgl. https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-
energien/einspeiseverguetung.html/  
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FAR 3 (M20) Erledigt  x 

3.5.6 Der Gesuchsteller bestätigt, dass keine wesentliche Änderung vorliegt und die 
Verifizierungsstelle hat keinen Anlass dies anzuzweifeln. 

3.5.7 Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Die Wirtschaftlichkeitsanalyse beruht auf tatsächlichen 
und belegten Kosten und Erlösen. Allfällige Abweichungen zu den Annahmen in der 
Projekt-/Programmbeschreibung sind nachvollziehbar begründet. 

3.5.9 Nur wenn 3.5.6 nicht zutrifft: Es liegt keine wesentliche Abweichung hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeitsanalyse vor. 

Frage (16.11.2021) 
Die Abweichungen zwischen den erwarteten und effektiven Kosten und Erträge (insbesondere 
Investitionen) sind für die nächste Monitoringperiode nochmals im Detail auszuweisen und zu 
begründen. 

Antwort Gesuchsteller (13.03.2023) 
In den Investitionen für das Projekt Rontal war in der Planung ursprünglich vorgesehen, in den Jah-
ren 2018-2020 eine Erweiterung der Netze in Dierikon und Root D4 (Längenbold) zu erstellen. 
Diese Investitionen haben sich verzögert und wurden erst 2021 ausgelöst. Für die Netzerweiterung 
Längenbold wurden  Mio. CHF genehmigt, abzüglich  Mio. CHF Anschlusskostenbeiträge 
(Siehe Anhang A7.2). Für die Erweiterung Dierikon wird mit Investitionskosten von ca.  
CHF, abzüglich Anschlusskostenbeiträge von  CHF gerechnet (Anhang A7.3). 

Fazit Verifizierer 
Da im Jahr 2022 einige der Abweichungen über 20% liegen, bitte das Kreuz entsprechend setzen 
bei der Eingangsfrage im Kapitel 6 des Monitoringberichts. 

Antwort Gesuchsteller (17.07.2023) 
Ergänzt (CAR10) 

Fazit Verifizierer 
Die Anpassung wurde vorgenommen der Befund wird geschlossen. 

 
 
 




